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Beschlüsse des Diözesantag 2010 

Sögeler Sozialtag  

Antragsteller: KAB St. Peter und Paul, Georgsmarienhütte/Oesede 

Die Diözesanleitung und der Diözesanvorstand werden beauftragt jährlich eine 
öffentlichkeitswirksame Veranstaltung zu aktuellen und für die KAB wichtigen Themen, auf 
Diözesanebene durchzuführen (Sögeler Sozialtag). 

Allianz für den freien Sonntag  

Antragsteller: KAB St. Josef, Hollage  

Der Diözesanverband wird beauftragt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit auf allen 
Ebenen der KAB im Bistum Osnabrück das Anliegen der Kampagne „Allianz für den freien 
Sonntag“ aktiv vertreten wird – innerhalb und außerhalb des Verbandes. 

Dazu gehört es: 

 die Politik der Landesregierungen in Niedersachsen und Bremen aufmerksam zu 
begleiten, Regelungen zum Schutz der Sonn- und Feiertage zu unterstützen, einen 
Abbau des Schutzes der Sonn- und Feiertage deutlich zu kritisieren; 

 die Meinungsbildung der KAB – Mitglieder für den Schutz der Sonn- und Feiertage und 
für die eigene Verantwortung als BürgerInnen und KonsumentInnen zu unterstützen; 

 bei unklarer Auslegung des Gesetzes Petitionen an die Landtage zu verfassen; 

 dafür zu streiten, dass der Bezug zu Öffnungen in Wallfahrtsorten (Niedersachsen) im 
Gesetz gestrichen wird; 

 eine schnelle „Eingreiftruppe“ (3 – 4 Personen) zum Thema Ladenschluss einzurichten; 

 öffentlichkeitswirksame Aktionen zu entwickeln, die BürgerInnen und KonsumentInnen 
deutlich zu machen, dass freie Sonn- und Feiertage einen Gewinn an Lebensqualität 
bedeuten für den Einzelnen und die Gesellschaft; dabei sollte auf positive Alternativen 
zum Einkauf an Sonn- und Feiertagen hingewiesen werden (Familienausflug, Freunde 
besuchen, Museumsbesuch und vieles mehr...........) 

Garantiertes Grundeinkommen  

Antragsteller: Bezirksverband Osnabrück  

Der Diözesanverband fordert die Einführung des Garantierten Grundeinkommens zur gerechten 
Einkommensverteilung in Deutschland. Das Garantierte Grundeinkommen, ermöglicht eine 
diskriminierungsfreie Existenzsicherung für alle Bürgerinnen und Bürger. 

Die Leitungen und Vorstände der KAB im Diözesanverband Osnabrück (Orts-, Bezirks-, und 
Diözesanebene) setzen sich auf geeignete Weise für die politische Diskussion dieses Zieles ein. 
Insbesondere wird der Dialog mit den Landes- und Bundestagsabgeordneten aus unserer Region 
aufgenommen. 

Mindestlohn jetzt  

Antragsteller: Bezirksverband Osnabrück  

Die KAB im Bistum Osnabrück fordert Landes- und Bundespolitik auf, die gesetzlichen 
Grundlagen für einen allgemeinen Mindestlohn zu schaffen. Dieser Mindestlohn sollte 9,20 € 
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die Stunde betragen, denn nur so ist eine Existenzsicherung bei Vollzeittätigkeit möglich und 
eine ausreichende Alterssicherung realisierbar. 

Die bisherigen, branchenspezifischen Einzelregelungen haben keine ausreichende 
Mindestentlohnung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewährleistet. 

Die Diözesanleitung wird beauftragt, diese Position in geeigneter Weise in die politische 
Debatte einzubringen. Die Vereine der KAB sollen in ihren Möglichkeiten Veranstaltungen zum 
Thema Mindestlohn durchführen. 

Keine Kopfpauschale in der Krankenversicherung  

Antragsteller: Bezirksverband Osnabrück  

Die KAB wendet sich entschieden gegen die Einführung eines einkommensunabhängigen 
Pauschalbeitrags in der Krankenversicherung, die sogenannte Kopfpauschale, ab. Die 
Absicherung des Solidarausgleiches durch Steuermittel gewährt nicht die ausreichende 
Sicherheit für die Finanzierung des Beitrages durch jeden einzelnen. Zudem ist das „Einfrieren“ 
des Arbeitgeberanteiles eine nicht hinnehmbare Verschiebung der Lasten des 
Gesundheitssystems zu Ungunsten der Beschäftigten. 

Diese Position ist an verantwortliche in Politik und Gesellschaft zur Stellungnahme weiter zu 
leiten. 

Pressearbeit im Diözesanverband  

Antragsteller: Bezirksverband Osnabrück  

Der Diözesanverband entwickelt bis Mitte 2011ein tragfähiges Konzept für die 
Öffentlichkeitsarbeit auf Diözesan- und Bezirksebene. 

Angemessene Hartz IV-Sätze  

Antragsteller: Diözesanvorstand Osnabrück  

In der Neugestaltung der Regelsätze beim Arbeitslosengeld II und beim Sozialgeld müssen die 
vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Grundsätze angemessen berücksichtigt werden. 
Maßstab für die Sicherung müssen die Menschenwürde und die Verpflichtung des Sozialstaates 
sein. Geldleistungen müssen für eine soziokulturelle Existenzsicherung ausreichen und an den 
tatsächlichen Kosten orientiert werden. 

Die derzeitigen Diskussionen um eine Senkung der Regelsätze lehnen wir entschieden ab, da 
diese derzeit schon nicht zur Existenzsicherung ausreichen. Die Überlegungen zu 
Gutscheinregelungen finden ebenfalls nicht unsere Zustimmung, da sie zu einer Stigmatisierung 
der Betroffenen führen.  

Um das Lohnabstandsgebot zu wahren sind die Einschränkung des Niedriglohnbereiches, ein 
ausreichender Mindestlohn und ein existenzsicherndes Kindergeld notwendig. 

Wir fordern die Politik auf, zu einer sachlichen und menschengerechten Diskussion um soziale 
Mindestsicherung zurückzukehren. 


